Anglerverband »Elbflorenz« 

Dresden e.V.

Satzung

ANGLERVERBAND

»ELBFLORENZ« DRESDEN e.V.

Satzung

§ 1

Name, Sitz, Verbreitungsgebiet und Geschäftsjahr

1. Der Verband führt den Namen




Anglerverband »Elbflorenz« Dresden e.V.




(nachfolgend AVE genannt)

2.
Er hat seinen Sitz in Dresden und erstreckt sich auf das Territorium des Regierungsbezirkes Dresden.

3.
Er ist im Vereinsregister unter der Nr. 1087 beim Amtsgericht Dresden registriert.

4.
Er ist Rechtsnachfolger des BFA Dresden im DAV und ist im Landesverband Sächsischer Angler e.V. im DAV e.V. ordentliches Mitglied.

5.
Er ist politisch und konfessionell neutral.

6. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

§ 2

Aufgaben und Zweck

1.
Der AVE verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Etwaige Gewinne sind nur für satzungsgemäße Aufgaben zu verwenden; insbesondere dürfen Mitglieder keine Gewinnanteile vom AVE erhalten. Niemand darf durch Verwaltungsausgaben oder Ausgaben, die den Verbandszwecken fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung, begünstigt werden.

2. Das Anliegen des AVE ist die Erhaltung und Pflege der Natur, insbesondere die Reinhaltung der Gewässer zum Wohle der Allgemeinheit, sowie die Förderung der nicht gewerblichen Fischerei im Fischereibezirk durch freiwilligen Zusammenschluss aller an der Erfüllung dieses Zweckes mitwirkenden Vereinigungen und Personen.

3.
Der Zweck soll erreicht werden durch:

a)
Mitwirkung bei der Gesetzgebung auf dem Gebiet des Fischereirechtes, der Landschaftspflege, des Umweltschutzes sowie der Reinhaltung und Pflege der Gewässer.

b)
Zusammenarbeit mit Behörden, Ämtern und Instituten in allen Belangen der Fischerei.

c)
Vertretung der anglerischen Interessen bei Verbänden und Vereinen, deren Zielstellung ebenfalls auf die Erhaltung und Pflege der Landschaft und freilebenden Tierwelt und Pflanzenwelt gerichtet ist.

d)
Mitwirkung bei der Erhaltung und Schaffung gesunder Gewässer. 

e)
Erwerb und Pachtung von Gewässern.

f)
Schulung und Ausbildung der Mitglieder in allen Fragen der Gewässerpflege, der Bewirtschaftung, der Gerätehandhabung und des waidgerechten Verhaltens.

g)
Durchführung Hege und Pflegemaßnahmen lt. Fischereigesetz 

h)
Förderung und Pflege des Angelns.

i)
Förderung des Castingsportes (Turnierangeln).

j)
Förderung der Anglerverbandsjugend.

k)
Unterrichtung der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Ergebnisse seiner Tätigkeit. 

l)
Unterstützung von Veranstaltungen entsprechend der Satzungsziele 


§ 3

Mitgliedschaft

1. Der AVE besteht aus: 


a)
ordentlichen Mitgliedern 


b)
mittelbaren Mitgliedern 


c)
fördernden Mitgliedern auf der Ebene des Fischereibezirkes 

d) Ehrenmitgliedern 

e) Ehrenpräsident

2. Ordentliche Mitglieder des AVE sind:

a)
Vereinigungen von Grundorganisationen und Anglervereine, die aus territorialen oder anderen Gründen gemäß § 2 bestehen und deren Zusammenschluss zum Zwecke der Vertretung zum AVE erfolgt.

b)
Andere Vereine, sofern ihre Größe und territoriale Bedeutung die ordentliche Mitgliedschaft rechtfertigen.

Die Aufnahme ist antrags- und bestätigungspflichtig.

3. Mittelbare Mitglieder sind alle Mitglieder (natürliche Personen), der im Abs. 2 benannten Vereinigungen (a) bzw. Vereine (b).

4.  Die Ehrenmitgliedschaft kann an Personen, die sich um die Entwicklung von Angelei und Fischerei im Geltungsbereich in         besonderem Maße verdient gemacht haben, verliehen werden.

5. Fachverbände im Geltungsbereich können als fördernde Mitglieder durch Beschluss des Präsidiums mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder aufgenommen werden.

6. Die Ehrenpräsidentschaft kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung an Personen verliehen werden, die sich um die Belange des Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden e.V. besonders verdient gemacht haben.  

§ 4

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Im Rahmen der Satzung haben alle Mitglieder das Recht auf Unterstützung und Förderung durch den AVE.

2.
Das Recht auf Unterstützung und Förderung entfällt bei fehlender Gemeinnützigkeit.

3.
Den ordentlichen Mitgliedern wird empfohlen, ihre Satzung der des AVE anzugleichen.

Sie sind verpflichtet: 

a)
die Satzung einzuhalten, nach besten Kräften an der Erfüllung der Verbandsaufgaben mitzuhelfen, die Beschlüsse des Verbandes 


zu befolgen und dem Präsidium zur Erfüllung seiner Aufgaben 


(siehe § 2) die erforderlichen Auskünfte zu geben.

b)
durch tatkräftige Mitarbeit die Bestrebungen des AVE zu unterstützen und ihm über Verhandlungen und Vorgänge von fischereilicher Bedeutung im Territorium laufend zu informieren.

c)
die Mitgliedsbeiträge und Gebühren für die Mitglieder gemäß Beitragsordnung ohne besondere Aufforderung an den AVE zu entrichten. Stichtag ist der 30.05. des Kalenderjahres,  danach ist das Mitglied ohne Mahnung in Verzug. 

d)
die Mitglieder dürfen keine Pacht oder Kaufangebote direkt oder indirekt auf ein Gewässer abgeben, das ein Mitglied des AVE oder dieser selbst bisher gepachtet oder anderweitig rechtmäßig bewirtschaftet hatte, es sei denn, dass es sein Interesse daran ausdrücklich aufgibt. Diese Regelung gilt nicht, wenn die Gefahr besteht, dass ein Gewässer den Vereinsmitgliedern verloren geht.

§ 5

Erlöschen der Mitgliedschaft

1. 
Die ordentliche Mitgliedschaft erlöscht:

a)
durch Austritt:  Er kann nur bis zum 30.06. zum Ende des laufenden
Geschäftsjahres durch eingeschriebenen Brief an den AVE erklärt
werden.

b)
durch Auflösung.

c)
durch Aberkennung, wenn die Voraussetzungen nach § 3 nicht mehr vorliegen.

d)
durch Ausschluss: Er kann erfolgen, wenn ein Mitglied


-
gröblich gegen die Satzung verstoßen hat, insbesondere 




Anordnungen der zuständigen Organe nicht befolgt;


-
als Verstoß gilt auch ein wiederholtes Säumnis bei der Zahlung 




von Beiträgen;


-
eine Handlung begangen hat, die das Ansehen des A V E oder 



eines seiner Mitglieder schädigt.

e)
über eine Aberkennung der Mitgliedschaft und über einen Ausschluss entscheidet das Präsidium. Vorher ist der Betroffene zu hören oder ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

f)
Das Mitglied hat das Recht, binnen 4 Wochen nach Zugang der Entscheidung des Präsidiums, Widerspruch bei diesem, einzulegen. Über den Widerspruch entscheidet als erstes die Schiedskommission. Hilft diese dem Widerspruch nicht ab, wird dieser der Mitgliederversammlung vorgelegt, die darüber endgültig entscheidet.  Der Rechtsweg ist dabei nicht ausgeschlossen.

2.
Die mittelbare Mitgliedschaft bzw. die Ehrenmitgliedschaft , die Ehrenpräsidentschaft


erlöschen: 


a)
durch Verlust der Mitgliedschaft in der zugehörigen Organisation


b)
durch Tod 


c) 
bei fördernden Mitgliedern durch Entlassung

3.
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Rechte auf das Verbandsvermögen. Sie haben den fälligen Betrag bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres zu entrichten.


Eigentum des Verbandes ist ohne Ersatz zurückzugeben.

§ 6

Organe 

Organe des AVE sind:


a)
das Präsidium 


b)
die Mitgliederversammlung

§ 7

Das Präsidium

1. Das Präsidium besteht aus:


dem Präsidenten 


dem Vizepräsidenten 


dem Schatzmeister 


sowie 4 Beisitzern


In seiner ersten Sitzung erarbeitet das Präsidium einen Geschäftsverteilungsplan und beauftragt seine Mitglieder mit der Wahrnehmung der einzelnen Fachaufgaben.

2. Vorstand im gesetzlichen Sinne (§ 26 BGB) sind der Präsident, der Vizepräsident und der Schatzmeister. Jeder von ihnen hat Einzelbefugnis; die des Vizepräsidenten und des Schatzmeisters wird im Innenverhältnis auf den Fall der Verhinderung des Präsidenten beschränkt.


Sie sind an die Beschlüsse des Präsidiums gebunden.

3. Die Mitglieder des Präsidiums und drei  Revisoren  werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 5 Jahren gewählt. 


Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt.


Bei Tod oder Austritt eines Präsidiumsmitgliedes oder eines Revisors ist eine Neuwahl zur nächsten Mitgliederversammlung vorzunehmen.

4. Das Präsidium leitet den AVE und verwaltet dessen Vermögen. Es erstellt den Haushaltsvoranschlag.


Das Präsidium unterhält zur Erledigung der laufenden Verbandsgeschäfte eine Geschäftsstelle; sie wird von einem Leiter der Ge-schäftsstelle geleitet. Der Präsident schließt mit ihm den Anstellungsvertrag, der auch die gesetzliche Vertretungsbefugnis regelt.

5. Die übrigen hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden vom Leiter der Geschäftsstelle mit Zustimmung des Präsidiums eingestellt und entlassen.

6. Der Präsident beruft und leitet die Sitzungen des Präsidiums und die Mitgliederversammlungen.

7. Das Präsidium ist jährlich mindestens viermal vom Präsidenten einzuberufen. 

8. Bei Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder sind außer-ordentliche Beratungen durchzuführen. Die Prüfung des Finanzwesens des AVE erfolgt durch die Revisoren. Sie prüfen jährlich mindestens zweimal, davon einmal unvermutet, und erstatten den schriftlichen Revisionsbericht, der dem Präsidium und der Mitgliederversammlung vorzulegen ist.

9. Präsidiumsmitglieder können Arbeitnehmer des AVE sein. Sie können ihre Tätigkeit gegen angemessene Vergütung ausüben. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden.  
§ 8

Mitgliederversammlungen

1.
Mindestens in jedem mit einer geraden Zahl endenden Kalenderjahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Sie muss vom Präsidenten einberufen werden, wenn es das Verbandsinteresse erfordert oder wenn es mindestens ein Drittel der ordentlichen Mitglieder verlangt. 


Die Einladung ist dem Präsidium und den ordentlichen Mitgliedern mindestens 8 Wochen vorher unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung schriftlich zuzustellen. 


Für den Beginn der Frist ist der Poststempel maßgebend.

2.
Der Mitgliederversammlung obliegt:

a)
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Präsidiums, der Revisoren und Bestätigung des Verbandsjugendleiters.

b)
Wahl der Delegierten für die Delegierten- oder Mitgliederversammlungen des Landesverbandes Sächsischer Angler e.V.

c)
Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes, Genehmigung der Jahresrechnung und Feststellung des Haushaltsplanes sowie Erteilung und Entlastung.

d)
Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Auflösung des AVE.

e)
Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, die der Mitgliederversammlung oder dem Präsidium durch schriftlichen Antrag vorgebracht werden.

f) Entscheidung über die Berufung gegen den Ausschluss eines Mitgliedes. 

g) Die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft

3.
Anträge zur Mitgliederversammlung sind zu berücksichtigen, wenn sie 4 Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung in schriftlicher Form beim Präsidium eingehen. Mit Anträgen bei Mitgliederversammlungen ist entsprechend der Geschäftsordnung zu verfahren.

4.
Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten anwesend ist. Sie gibt sich eine Geschäftsordnung.

5.
In der Mitgliederversammlung sind stimmberechtigt: 


a)
die Mitglieder des Präsidiums 

b) die Delegierten der ordentlichen Mitglieder

6.
Die ordentlichen Mitglieder können bei einer Mitgliederzahl von 50 bis 200 Mitgliedern einen Delegierten entsenden. Für je angefangene 200 ihrer Mitglieder erhalten sie  einen weiteren Delegierten. Die ordentlichen Mitglieder unter einer Mitgliederzahl von  50 Mitgliedern können Stimmgemeinschaften mit anderen ordentlichen Mitgliedern bilden. Jedes Mitglied des Präsidiums und jeder Delegierte der ordentlichen Mitglieder haben eine Stimme.


Vollmachtserteilung ist für begründet nicht anwesende Mitglieder möglich, jedoch können auf anwesende Mitglieder höchstens zwei Stimmen entfallen.

7.
Das Stimmrecht eines Mitgliedes entfällt, wenn die für das laufende Geschäftsjahr fälligen Beiträge nicht entrichtet wurden.

8.
Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Inhalt der Beratung wiedergeben soll.

§9

Beitrag

1.
Die ordentliche Mitgliedschaft ist beitragspflichtig.

2.
Die Berechnungsgrundlage für den Jahresbeitrag ist die Anzahl der Mitglieder.


Die Beitragspflicht beginnt mit dem Wirksamwerden der ordentlichen Mitgliedschaft im AVE.

3.
Der Beitrag ist grundsätzlich mit Beginn eines jeden Geschäftsjahres im voraus fällig und beim AVE zu entrichten.

4. 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge und Gebühren werden in der Beitragsordnung geregelt.

§ 10 
Schiedskommission
1. Der Verband unterhält eine Schiedskommission. Deren Anliegen und Aufgaben sind in der Rechts- und Verfahrensordnung des AVE geregelt.  

2. Die Schiedskommission besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Beisitzern und zwei Nachfolgekandidaten.  Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 5 Jahren gewählt. 
§ 11
Auflösung und Aufhebung

1.
Die Auflösung des AVE kann durch Beschluss einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung herbeigeführt werden.

2.
Zur Beschlussfassung über die Auflösung des AVE ist eine Mehrheit von Dreivierteln der auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung anwesenden Delegierten erforderlich.


Im Fall der Auflösung oder Aufhebung des AVE oder bei einem Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das nach Tilgung der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen dem Landesverband Sächsischer Angler e.V. zur Verfügung zu stellen, das Vermögen ist unmittelbar und ausschließlich  für gemeinnützige Zwecke des Fischereiwesens und des Angelns und der Jugendpflege zu nutzen.

§ 12
Ermächtigung


Das Präsidium des AVE ist ermächtigt, etwaige zur Genehmigung der Satzung und zur Eintragung erforderlichen formellen Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen.

§ 13 

Inkrafttreten

Diese Satzung wurde am 17.11.1990 beschlossen, am 28.11.1992, am 11.11.1995, am 02.11.2002 und 05.11.2005 geändert.

Geänderte beschlossene Satzung am 06.11.2010.

